
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 
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Datum: ____________ 
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Stadt Gladbeck Gladbeck, 06.02.2003 

 Vorlage Nr. 03/0099 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 
ergänzende Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Schwerhoff 10.02.2003  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 13.02.2003  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Hauptsatzung der Stadt Gladbeck 
- Erlass einer Änderungssatzung - 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Mit beiliegender gemeinsamer Initiative vom 6.2.2003 regen die Ratsfraktionen von CDU, 
SPD, „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ und BiG an, mit dem Ziel der Kostenbegrenzung bzw. 
Kostenreduzierung die Hauptsatzung im Zusammenhang mit folgenden Entschädigungs-
regelungen zu ändern: 
 
■  Aufwandsentschädigung 
 
 Die bisher als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld gezahlte Aufwandsentschädi-

gung soll künftig ausschließlich als Pauschale gezahlt werden. 
 
 
■  Begrenzung von Fraktionssitzungen 
 
 Für sachkundige Bürger soll die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungs-

geld gezahlt wird, auf 26 Sitzungen im Jahr begrenzt werden. Darüber hinaus soll für 
diesen Personenkreis für die Haushaltsberatungen der Fraktionen ein Sitzungsgeld 
für weitere 4 Sitzungen im Jahr gezahlt werden. 

 
 
■  Verdienstausfall 
 
 Die in der Hauptsatzung festgesetzten Höchstbeträge für Verdienstausfälle, d.h. Re-

gelstundensatz, Verdienstausfälle für Selbstständige und für Arbeitnehmer, sollen 
pauschal um 10 % gekürzt werden. 
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Auf dieser Grundlage wurde eine Änderung der Hauptsatzung - § 20 - erarbeitet. Die Än-
derungen bzw. neu eingefügten Passagen sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 
 
Anmerkung: 
 
Mit Vorlage-Nr. 03/0089 wird zu Pkt. 7 der Haupt- und Finanzausschusssitzung bzw. 
zur Ratssitzung ebenfalls eine Änderungssatzung zur Hauptsatzung vorgelegt. Die-
se Änderungssatzung ist vor dem Hintergrund der angestrebten Pauschalentschä-
digung für Ratsmitglieder insofern gegenstandslos. 
 
Anlage 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
 
folgende  
 
 

Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 

einmalig              einmalig             
jährlich              jährlich             
 
darin enthalten: 

    
darin enthalten: 

  

Zuschüsse              Personalkosten             
Beiträge Dritter              Unterhaltungs- und 

Betriebskosten 
            

    Finanzierungskosten             
       
 
 
Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Die als Anlage beigefügte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck 
vom 13.3.1995 wird beschlossen. 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 -  S c h w e r h o f f  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


